
Besprechungen

bedeutsame Originaltexte ber das Verhältnis chen System des Grundgesetzes un! 1n einer
von Kirche un: Staat 1n Deutschland. Sıe sich wandelnden Gesellschaft entstanden

se1in.fafßt den Zeitraum VO'  ; der Mıtte des Jahr-
hunderts bıs ORl Niedersachsenkonkordat Im Gegensatz ZUr überwiegenden Meınung

die Staatskirchenverträge N!  chtund dem aufsehenerregenden Schulgebetsurteil
des Hessischen Staatsgerichtshofs. Die Heraus- 1mM Völkerrecht (so auch Albrecht, Koordina-

tion VO  - Staat und Kırche 1ın der Demokratie,yabe besorgte der Maınzer Historiker Herı-
bert aab. Die Auswahl der Lexte darf als Freiburg sondern 1n einem Rechts-

bereich SUu1 gener1Ss, nämlich dem „1US interoylücklich bezeichnet werden. Jedoch ollten iın
eıner Neuauflage die wichtigsten Stellen des ecclesiam rempubliıcam“. Die verfassungs-
1n der Einleitung (67 r WAar erwähnten, in rechtlichen Fundamente des Staat-Kirche-Ver-
der Textsammlung jedoch 1a8l  t enthaltenen hältnisses sieht ın der Gewährleistung der
preußischen Religionsedikts VO: 1788 aubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit, 1n
(sSOg. Wöllnersches Religionsedikt) eingefügt der Absage das Staatskirchentum und 1n
werden, dem für die Toleranzgesetzgebung der Garantıe des kirchlichen Selbstbestim-

mungsrechts. Die verfassungsrechtlich einge-der Aufklärungszeıt un!: die Entwicklung der
Religionsfreiheit 1n Deutschland große Be- raumte öffentlich-rechtliche Stellung der Kır-

chen 1St nach Ausdruck einer posıtıvendeutung 7zukommt. Für Historiker und Juri-
sten bildet diese Sammlung, deren Inhalt Bewertung des kırchlichen Dienstes für die
durch eın umfangreiches Personen- un Sach- Ööffentliche Gesamtordnung. Von dieser Vei-

regıster vorbildlich aufgeschlüsselt 1St, eın —- fassungsrechtlichen Basıs Aus entwickelt
verlässıges Arbeitsinstrument. List! S} seine Staatskirchenvertragstheorie M1t dem

Ergebnis: WEeNnNn auch das Grundgesetz ein-
seiıt1ge staatliche Regelungen nıcht verbiete,

enthalte 6S doch das Gebot der vertraglı-HOLLERBACH, Alexander: Verträge 7zayıschen chen Eınigung. Dıie diffizile Untersuchung der
Staat un Kirche ın der Bundesrepublıik Problematik der Bestandskraft der VerträageDeutschland. Franktfurt: Klostermann 1965 kommt dem Fazıt, da{ß vertragswıdrigesAVE 308 (Juristische Abhandlungen 3 Gesetz- und Verordnungsrecht nıchtig 1St. und
Lw. 42,50; Br. 37450 daß die Staatskırchenverträge niıcht un

Hollerbachs Freiburger Habilitationsschrift eiınem permanenten Verfassungsvorbehaltbletet die monographische Untersuchung
der Fragen des Staatskirchenvertragsrechts stehen. Dafilß diese Ergebnisse mittlerweile f $

lebhaft diskutiert werden, ist NUr für den
nach 1945 und erregt schon VvVon er beson- Nichtfachmann überraschend.deres Interesse. Es 1St nıcht möglich, alle 1n Alles 1n allem hat der Staatskirchen-
iıhr behandelten Problemkomplexe 1n Kurz- rechtslehre wesentliche Impulse vermittelt un!:
torm wiederzugeben und besprechen (vgl Vor em das echt der Staatskirchenver-
meıne ausführliche Rezension 11 * Theologische trage nach allen Seiten hın gefördert.Revue 63 11967] 180 mMi1t Besprechungs- Marre
hinweisen). Dennoch: Der Autor bringt eine
AusgewOgCNEC, VO:]  3 Vereinseitigungen (wıe

TOEWS, Hans- Jürgen: Die Schulbestimmun-V Spiritualismus und Privilegiendenken
1M kırchlichen sSOWw1e La1izısmus, Trennungs- CN des nıedersächsischen Konkordats. Miıt

eiınem Anhang der einschlägigen Rechtsquel-ideologie und übersteigertes Souveränıtäts-
denken 1m staatlichen Raum) treıe Analyse len. Göttingen: Schwartz 1967 X, 150
des heutigen Staatskirchenvertragsrechts, de- Kart. 23,50
LCI Dılemma un! Vorzug s ISt, mıtten 1m Dıie Studie bringt eine systematische Dar-
Prozeß eınes leidenschaftlich vollzogenen stellung mtlicher Fragen, die mi1it den Schul-
Neudurchdenkens des Kirche-Staat-Verhält- bestimmungen des niedersächsischen (nds.)
nisses dem demokratisch-rechtsstaatli- Konkordats VO' 1965 in Zusammen-

107 139


